
  

w e d @ Brackwede, den 24. 5.1955

Ebl;uterunqsbericht zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. M
"TT Toqdrange" vom 26. Mai 1965 der Gemeinde Senne I

Laqe
 

Das Gelände liegt im Nordwesten des nordöstlich geschlosse-
nen Ortsteiles der Gemeinde Senne I, der durch die B 68
durchschnitten wird.
Das Eebauunqsplan-Gebiet liegt in der Gemarkung Senne I,
Flur 5 und wird im Nordosten durch die Osnabrücker Straße? /„’
(B 68), im Südosten durch die thnhQfig?raß@, im Süden
durch die Straße "Am Flugplatz" und im Nordwesten durch
die Straße "Sennehof" begrenzt.

 

77 Begründung der Planuna
—‘——.J____—z

In dem bestehenden Flächennutzungsplan ist das Ziel der
städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Senne I nieder-
gelegt worden. Um nun rechtsverbindliche Festsetzungen
für eine städtebauliche Ordnung schaffen zu können und
Grundlagen für den Vollzug der nach dem Bundesbaugesetz ‘
erforderlichen Maßnahmen bilden zu können, hat der Rat '
der Gemeinde Senne I am 1M.12.1961 beschlossen, einen
Bebauungsplan Nr. M "Im Togdrange" für das vorgenannte
Gebiet aufzustellen.
Dieser Plan soll u4a; auch die Grundlage für bodenordnende
3mßnahmen bilden und die Notwendigkeit und das Ausmaß er-
kennen lassen.

Un)in den Planungsunterlagen eine gute Übersicht zu ge-
währleisten, war es wegen der Fülle von Festsetzungen, die
in diesem Gebiet einmal eine städtebauliche Ordnung schaf-
fen sollen, notwendig, den Plan in mehrere Bestandteile zuzerlegen und zwar in

2 Pläne, M. 1:1ooo

1TatuM
1 Eigentümerverzeichnis.

Diese stzen zusammen durch Zeichnung, Farbe und Schriftfolgendes fest: -

Art der baulichen Nutzung,

Maß der baulichen Nutzung,

Bauweise,

überbaubare Grundstücksflächen,

nicht überbaubare Grundstücksflächen,

Stellung der baulichen Anlagen;

Höhenlage der baulichen Anlagen,

Flächen für &Ellplätze und Garagen,



Baugrundstücke für den Gemeinbedarf,

die überwiegend für die Bebauung mit Familienheimen
vorgesehenen Flächen,

die Verkehrsflächen,

die Grünflächen, wie Parkanlagen, Sport- und Spielplätze,

die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden
Flächen,

Flächen für Gemeinschaftsstellplätze und Gemeinschafts—
garagen,

zu bepflanzende Flächen,

die Bindungen für die Erhaltung von Sträuchern nnd
Bäumen,

die Gestaltung der Gebäude,

Hinweise bzgl. Festsetzungen nach anderen Gesetzesvor—
schriften und

Allgemeines.

III. Erläuterung der Planung

a) Erschließung

1. Straßen

Das o.g. Plangebiet wird im Süden von‚der Straße "Am
Flugplatz", die als Wohnsammelstraße großzügig aus-‘
gebaut werden soll, tangiert. Von hier aus soll das
Gebiet durch eine Umfassung, d.h., einem halben Ring,gebildet durch die Planstraßen A und B, verkehrsmäßig
erschlossen werden. -
Die weitere verkehrsmäßige Erschließung soll durch einNetz von öffentlichen Wohnstraßen und privaten Wohn-
wegen erfolgen.

2. Grünflächen

Das Plangebiet soll durch zwei öffentliche Grünzügein denen jeein öffentlicher Kindaspielplatz zu lie-
gen kommt, durchzogen werden. Somit kann hier eineGrünverbindung mit Fußwegen zwischen den Waldflächendes Teutoburger Waldes und dem Ortsteil Windelsblei-che entstehen. '

Kanalisation

Abwassertechnisch soll das Gebiet durch eine Trennka—nalisation erschlossen werden.
Das anfallende Regenwasser soll durch einen Sammler inein Versickerungsbecken geleitet werden, welches süd-östlich des Plangebietes_zu liegen kommt.
Das anfallende Schmutzwasser soll durch einen Sammlerzu dem Hauptsammler der Gemeinde zum Klärwerk geleitetwerden.
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Trinkwasser— und-Elektr}—Versorgung

Das Plangebiet wird durch die Stadtwerke Bielefeld mifTrinkwasser und Elektrizität versorgt werden.

Gasversorgung

Durch die Betriebswerke Brackwede soll das Gebiet mit Erd-gas versorgt werden. Da in diesem Gebiet mit Rücksichtauf die im Süden liegende Wasserschutzzone bzw. Brunnen-linie der Stadtwerke Bielefeld mit erheblichen Schwierig—keiten bzgl. der Einlagerung von Mineraloel gerechnet wer-den muß; zum anderen bei Koks- und Oelverbrennung mit er-heblichen Geruchsbelästigungen gerechnet werden muß, istes wünschenswert, daß die Wohnungen dieses Gebietes mitGas beheizt werden.

b) Bebauung ;

1. Städtebauliche Gliederuhg

Bei der Planung diees Gebietes war die im Süden liegendeengere Wasserschutzzone‚ der Verlauf der_vorhandenenDruckrohrleitung für Wasser der Stadtwerke Bielefeld GmbHund die begrenzte Aufschließungsmöglichkeit von der Osna-brücker Straße (B 58) her zu berücksichtigen.
Das Evgl. Kirchenzentrum, das Ladenzentrum und das 12-gesch. Wohnhochhaus stellen im Nordosten den Kern diesesPlangebietes dar.
Dieses Zentrum bildet sozusagen den Aufhängungspunkt ei—ner Glocke, die wiederum durch zwei mehrgeschossige Be—bauungsreihen gebildet wird und nach Süden hin geöffnetist. * ‘
Innerhalb und außerhalb dieser Glocke ist lediglich ei-ne flache Bebauung (1— bis 2-gesch.) vorgesehen.

Gliederung des Zentrums

Seitens der Gemeinde ist anzustreben, folgende Institu—tionen bzw. Läden in diesem Zentrum unterzubringen, dadiese zur Versorgung der Einwohner dieses Gebietes not—wendig sind:

 

. qm Gewerbefläche

Evgl. Kirche

Jugendheim

Kindergarten

Post mit Fernsprechzellen‘ 65

1 Säparkassenfiliale 65

1 Lebensmittelgeschäft 300

1.ßäckerei 120

1 Fleischerei „„_„‚ „ . 120

.1 Bücher, Zeitschriften, Tabak 100 



 

1
_ 00

i1
‘ 100

1 Farben und Tapeten [ 100

1 Apotheke und Drogerie 100
' 1

1 Blumen . 30

1 Klempnerei 126

1 Schank— und Speiséwirtschaft 150

 

 
1 Café und Eis 60

1 Friseur _ 60

1 Wäschereiannahme _ Ho

9.640 qm
=F========

c) Statistik

In der nachfolgenden Tabelle Werden die Wohnungen (WE)Gebäude (HE) und Einwohner'(E) nebest den entsprechendenBaugebieten aufgeführt.

 

 
 

Baugebiete; max. WE ' max. HE { max. E

ws @ 0 5 i 5 [I 25
.WS () [& [ 20"' I 20 , 100
ws @ Ai 5 5 ' 30
wa I 0 ‚ 29 ‘ ‚ 29 145
WR @ 0 f 18 l 18 90
VR GD ÄÄ % 10 10 50
HA @ 0 ‚| — | — -
WR II 0 } 15 |; 8 ; us
w; 11 [@ f 2 2 ; 10
“JR 11 @ ‚f 30 30 150
WR IT 7, ; 1214 f 124 f 520
“IR @ 0 ! 50 ; 25 ‚ 150
-m @ A }; us ; 23 . 138
=.-m 11 0 ; 30 ‘ 15 ' 90
ma III 0; ‚‘ 120 20 360
ua TV @ ; 80 ' 10" 2110
“ TV „, f 2110 30 720
„‚1 III ‚»; ; 96 -‘ 2- 0 282
WA XII ;; ! 95 " 1 . 282

V
(

 



l. der Elächenanteile

7„51uungsplan Hr. u "Im Topdrange" der Gemeinde Senna I;

 

?TuttobaUgebiet

 

11 Verkehrsflächen (öffehtliche Straßen, Plätze, Parkplätze usw.)

 

17 Freiflächen (öffentliche Grünflächen und die darin
befindlichen Gehwege und Kinder5pielplätze)4

 

d3 Gemeinbedarfsflächen (wie Schule, , Kirchen-
zentrum mit Kindergarten,
’Fernsprechverteileri

fiettobaugebiet

 

21 Verkehrsflächen (private Fahr-, Wege- und Abstellflächen)

 

22 bebaubare Flächen (Wohnbebauung)

(GRZ)

23 bebaubare Flächen (Hebenanlagen wie Garagen und Garagenhöfe,
Trafostationen usw.) —

(GRZ)
 

?” Freiflächen (private Grünflächen wie Vorgärten, Hausgärten
usw.)

 

'?uttogeschoßflächen des Nettobaugebietes

(GFZ)
 

anzungen

(WE)
 

inuohner

(E )
 

I3tcllpläfze des Hettobaugebietes

(275 Stellplätze + 863 Garagen = 1.138 Einstellplätzc)
(Einst)
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144 Beschluß der Satzung über den Bebauungsvlan Nr, & "Im Togdranq“

r
m

Berichterstatter: der Vorsitzende Bürgermgister Stelbrink
Der Vorsitzenäg gibt die Ergänzungen zu dem bereits offengelegtenSatzung.„ext bekannt. Sie betreffen @ 2 Abs. 1

  

a) Art der baulichen Nutzung,
b) Maß der baulichen Nutzung,
h) Höhenlage der baulichen Anlage '5) Gestaltung der Gebäude für WA @ g und UA @ o.

Der Rat der Gemeinde Senne I beschließt einstimmig nachstehendeSatzung:
»

Senne »’I de 5 ‚ ;
V ' /n/ s Au uges

ektÄ

Für diejfchti@»eit d
/ D r Gem inded'r



S a t z u n m

-Älunq dcs 33b«'tnqsnlanes Nr. 4 "Im Togfirange"   
in der Gemeinde Senna I.____.___._ä__„__________

der 55 2 un” 10 des Bundesbaugesetzes (BßauG)
1 960 (LG 1. I 5. 3&1) in Verbindung mit

'„doordnung für das Land Nordrhein—Westiulen
';ctober 3952 (es. NW. s. 167), der Baunutzungs-

"319 vom 26. Juni 1962 (BGBl. I s, 429), des
Bau rdnung für das Land Nordrhein—Wostfalen
vom 25. Juni 1962 (sev. mr 232) in Verbindung

4 der ersten Verordnung zur Durchfu;‘ung des BßauG
vom 29. November 1960 (SSV. NW. 231) und des 5 9 Absatz 2
BBauG hat der Rat der Gemeinde Senna I in der Sitzung
am 29. September 1965 folgende Satzung beschlossen:

   

 

  

‘
l „ ‚.
:,
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x

 

5 1

Geltungsbereich

Für das Gebiet, das wie folgt begrenzt wird:

Im Norden durch die südliche Straßenbegrenzungs-
linie der Osnabrücker Straße (B 68), _
im Osten durch die östliche Straflenbegrenzungslinie
der Brahmsstraße,
im Süden durch die südliche Straßenbegrenzungslinie
der Straße ”Am Flugplatz" und
im Westen durch die südöstlichen Grenzen der Flur—
Stücke 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 689.
688, 687, 699, 715, 71%, durch die südwesülichen
Grenzen der Flurstücke é87‚ é47, 79h und durch die
östliche Begrenzungslinie der Straße "Sennehof",

wird ein Bebauungsplan im Sinne des 5 30 BBauG aufgestellt.

5 2

Planbestandteile

(1) Der Bebauungsplan besteht aus

I. zwei Plänen (Mu 1:1000)

&) Plan mit Festsetzungen
b) Plan mit Festlegungsriß

II. einem Text.

Diese setzen zusammen durch Zeichnung. Farbe und
Schrift folgendes fest:
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baulichen Nutzung der Grunästücke dieses Bo—:we'dén nachfolgc;de Vorschriften festgesetzt.

Art der baulichen Nutzung
  

ws fg) £€Ä

’4“$ @ /fl\„»

WR I o

Kleinsiedlungsgebiet, eingaschossige, offeneBauweise. "““
Abweichend von 5 2 Absatz 3 der Verordnung
über die bauliche Nutzung von Grundstücken
(Baunutzungsverordnung — BauNVO) vom 26. Juni
1962 (BGBl. I S. 429) sind auch ausnahmsweise
nicht zugelassen: ‚
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke, Tank—
stellen und nic.t störende Gewerbebetriebe.
Allgemein zugelassen hingegen sind:
sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als 2
Wohnungen.

____.___.__________________.
Kleinsiedlungsgebiet, eingeschossige, offene
Bauweise.
Abweichend von 5 2 Absatz 3 der BauNVO sind
auch ausnahmsweise nicht zugelassen:
Anlagen für kirchliche, kultu5elle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke, Tank—stellen und nicht störende Gewerbebetriebe.
Allgemein zugelassen hingegen sind:,
Sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als 2
Wohnungen. '-.____—_______________.____
Kleinsiedlungsgebiet, eingeschossige, offeneBauweise.

Abweichend von 5 z Äbsatz 3 der BauNVO sind
auch ausnahmsweise nicht zugelassen: *
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke, Tank—
stellen und nicht störende Gewerbebetriebe.
Allgemein zugelassen_hingegen sind:
Sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als 2
Wohnungen.

____—___._______________—___
Reines Wohngebiet, eingeschossige, offene
Bauweise.
Abweichend von 5 3 Absatz 3 der BauNVO sind
auch ausnahmsweise nicht zugelassen: '
Läden und nicht störende Handwerksbetriebe,
die zur Deckung des täglichen Bedarfs der
Bewohner dieses Gebietes dienen und kleine
Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

____________________________
Reines Wohngebiet, eingeschossige, offene
Bauweise.
Abweichend von 5 3’Absatz 3 der BauNVO sind
auch ausnahmsweise nicht zugelassen:
Läden und nicht störende Hundwerksbetriebe, die
zur Deckung des täglichen Bedarfs der Bewohner
dieses Gebietes dienen und kleine Betriebe des

_] Beherbergungsgewerbes.

1 _ —9-
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ewerbes,sonstige nicht stören—

Anlagen für Verwaltungen

wecke Gartenbaubetriebe,   

   
i Reines m
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z 3 ‘er BauNVO

nicht zugelassen:

3 Handwerksbetriebe,

lichen Bedarfs der
Bewohner dies»; ' ;‘s dienen und kleine
Betriebe des 3e“e“bergungsgewerbes‚
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Reines Ha'1ngcb-.et, max. zweigeschossige

 

  

   

 

o »..e Bauweiso„
Ab.feic‘ and von 9 3 Absafß 3 der BauNVO sind
auch nusnabvsweise nicht :ugelassen.
Läden und n störende Handufe1'ksbetriebo,
die zur Dec des täglichen Bedarfs der
Bewohner d1e„c„ Gebietes dienen und kleine
B»„r1ebc des EC.O“ÖeIGUR"*QCNGrbes.

zwaigeschossige,

! Abweichend von — 3 der EauNVO

CSind auch aus„a ‚ht zugelassen:

 

 äden und nicht 5 andwerksbetriebe,
die zur Deckung de hen Bedarfs der

f Bewohner di-ses Geb e cs dienen und kleine
Betriebe des Beherbergungsge„'erbes.
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"CQLCé, max zweigeschossige ge—

"hend von 5 3 £bsctz 3 der BauNVO sind

störende Handuerksbotriebe,
Deckung des täglichen Bedarfs der

wohner dieses Gebi»trs dienen und kleine
  

 

Dgugcbiox <t der baulichen Nutzung

WR 115 "

cuwoise.

ausnahmsweise nicht zugelassen:

triebe des Beherbergungsgewerbes.
_________________

WR 9

WR

v.v-‚
"AL

 

H H
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Reines Wohngebiet, zweigeschossige, offene.
Bauweise.
Abweichend von 5 3 Absatz 3 der BauNVO sind
auch ausnahmsweise nicht zugelassen:
Läden und nicht störende Handwerksbetriebe,
die zur Deckung des täglichen Bedarfs der
Bewohner üicseé Gebietes dienen und kleine
Betriebe des Beherbergungsgewerbcs...._____._______________._.__..

} Reines Wohngebiét, zweigesch°ssige, offene
Bauveise.
Abweichend von 5 3 Absatz 3 der BauNVO sind
auch ausnahmsweise nicht zugelassen:
Läden und nicht störende Handwerksbetriebe,
die zur Deckung des täglichen Bedarfs der
Bewohner dieses Gebietes dienen und kleine
Betriebe des Beherbergungsgewerbes._________________________________

Allgemeines Wohngebiet max. zweigeschossige,
offene Bauweise.
Abweichend von 5 4 Absatz 3 der BauNVO sind
hier allgemein zugelassen:
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, während
auch ausnahmsweise nicht zugelassen sind:
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, An—
lagen für sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe„
Tankstellen und Ställe für Kleintierhaltung
als Zubehör zu Kleinsiedlungen
und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen...____________________________
Allgemeines wohngebiét, eingesehessige,
offene Bauweise.
Abweichend von 5 4 Absatz 3 der BauNVO
sind auch ausnahmsweise nicht_zngalassenz
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige
nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für
Verwaltungen sowie für sportliche Zwecke,
Gartenbaubetricbe, Tankstellen, Ställe für
Kleintierhaltung als Zubehör zu Kleinsiedlungen
und landwirtschaftlichen Nebenerwerhastellen.
  

-11-
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Art der baulichen Nutzung
 

HR 1115

WR IV 9

WR VIII 9

WA XII 9

Reines Wohngebiet, max. dreigeschossige

geschlossene Bauweise.

ibwcichend von 5 3 Absatz 3 der BauNVO ßind

auch ausnahmsweise nicht zugelasßen:

Läden und nicht störende Handwerksbetriebe,
die zur Deckung des täg

ete

rgu

11chen Bedarfs der

5 dienen und kleine

ngsgeworbes.

Bewohner dieses Gabi

Betriebe des Beherbc

Rcines Wohngebiet, han. viurgcschosuigc,
oifone Bauweise.

Abweichend von 5 3 Absatz 3 der BauNVO sind

auch ausnahmsweisevnicht zugelassen:

Läden und nicht störende Handwerksbetriebe,.
die zur Deckung des täglichen Bedarfs der

Bewohner dieses Gebietes dienen und kleine

Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
 

Reines Wohngebiet, max. viergeschossige

geschlossene Bauweise.

Abweichend von 5 3 Absatz 3 der BauNVO sind
auch ausnahmsweise nicht zugelassen:

Läden und nicht störende Handwerksbetriebe‚

die zur Deckung des täglichen Bedarfs der

Bewohner dieses Gebietes dienen und kleine

Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
 

Reines Wohngebiet, max. achtgeschossige ge-

schlossene Bauweise.

Abweichend von 5 3 Absa€2 3 der BauNVO sind
auch ausnahmsweise nicht zugelassen:

Läden und nicht störende Handwerksbetriebe,

die zur Deckung des täglichen Bedarfs der

Bewohner dieses Gebietes dienen und kleine

Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
 

Allgemeines Wohngebiet, max. zwölfgeschossige
geschlossene Bauweise.

Abweichend von 5 4 Absatz 3 der BauNVO sind
hier allgemein auch Anlagen für Verwaltungen

zugelassen, jedoch auch ausnahmweise nicht

zugelassen sind:

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige,

nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für

sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, Tank-

stellen, Ställe für Kleintierhaltung als

Zubehör zu Kleinsicdlungen und landwirt—

schaftlichen Nebenerwerbsstellen.
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b. Maß der baulichen Nutzung

Für das Maß der baulichen Nutzung der Grundstücke dieses Flames
und fir die Zahl der Vollgeschosse werden nachfolgende Vor—
schrixten festgesetzt:

 

lB„ugcbiet Zahl der ' Grund— Geschoß-
? Vollgeschosse flächehzahl flächenzahl

(Z) (GRZ) (GFZ)

ws U 0 1 0,3 0,4

ws (:) //\\ « 1 0,3 0,4
ws C) L/L\l_l- 1 0,3 0,4

'WR 1 1)1 0.3 0.4

wa 1) o 1- 0,2 0,2 '
/‘

WR \\I /o_\ 1 0,4 0,4
r*\

WA K£f 0 1 0,1 0,1
‚\

WA (£) 9 ‚1 0,4 o,&
r. . 1WR II 0 — »— 2) 0,3 0,1
/\ [ 1WR II 0 „„ .r/w' 12) 0,4 0,6

1wa 11 ‚éägx 2) 0,4 ‚0,6

WR 11 g 2)* 0,4 0.5
("\

WR \II 0 2 0,3 0.5

WR @ {o\ 2 0,4 o‚6

1WA 11 o 2) 0,3 0,6
’

WA @ o 2_ 0,4 0,7
i ' 1fWR 111 g 3) 0,3 0,9
! 1WIR IV A 11) 0,3 0,9

1’.‘I'R IV 9 4) 0,3 0,9

1WR VIII 9 8) 0,3 1,0

WA xxx 9 12)1 0.3 1,0 
c. Bauweise___________

Gemäß 5 22 Absatz 1 der BauNVO wird die Bauweise

   
)1 Die hier bezeichnete Zahl der Voll—

geschosse gilt als Höchstgrenze.

plan festgesetzt.
im Bebauungs-

-13..



   

  

   

K.S

Q.Ahdstücksflächen sind die Flächen, die durch
dien begrenzt werden. Die geplante Bebäuung

.eäen innerhalb der überbaubaren Grundstücks—
1 orm unverbindlich angegeben, d. h.,
llung der Gebäude bleibt innerhalb der

t*cksflächen an den evtl, bestehenden Bau-
erer Berücksichtigung der 55 7 + 8 der Bau—

5 Land Nordrheianestfalen vom 25. Juni 1962
Plan und der Text nichts Gegenteiliges aussagen,

eilt, Die Größe und die Stellung der Gebäude innerhalb4
der überbaubaren Grundstücksfläche des allgemeinen Wohngebietes
max. zweälfgeschossige geschlossene Bauweise (WA XIIg) soll
durch einen öffentlichen Baüwettbewerb zusammen mit der Be—
bauung des westlich gelegenen Kirchengrundstücks geklärt und

*r'c

festgelegt werden,

flächen

he1t«r ;

Night überbanbgye Grundstücksflächen
 

f.

21Jfia.d.esfisrf

Die Flächen sind unter Berücksichtigung des zu erhaltenen Strauch-
und Baumbestandes gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten.
VNebenanlagen im Sinne des 9 14 der ngN!9_gggig_ggg baulichen_
Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwigb oder in den ‚
Abstandsflächen zulässig sind, sind auf gen nicht überbaubaren

lässig, Zulässig und bei Grundstücken
ngen sogar zwingend vorgeschrieben sind

für Kleinkinder im Alter von
Üzum„Häschetrocknen und Teppich—

Grundstücksflächen unnu
mit mehr als zwei Wahn“
auf diesen Flächen Spie

 

3 — 6 Jahren und Einrichtungen
klopfen (5 10 Abs. 2 un

1plätze

d 3 der

St 91.1.9319. 3195 _Réßliésllep_é_n_l_äsa___...—

Die im Bebauun55plan angegebenen Firstrichtungen sind zwingend
festgesetzt.

 

der Bau

Mindestgrößen von Baugrundstücken werden in diesem Bebauungs—
plan nicht festgesetzt.

 

ke

Bau0 NW).
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Höhenlage der baulichen Anlagen

_ 14-

In der nach£olgenden Tabelle wird die Höhenlage der baulichefi

Anlagen in Metern festgesetzt.

 

  

‚Baugebiete max. zul.' max. zu. Höhe max. zul.

Gebäudehöhe) der Kellordecke) Drempelhöhe

ws @ 0 9,50 0,30; 0,00

vs @ A 9,50 0,30 0,00

ws '? @ 9,50 K.F.)2 .' K.F.)z

WR I 0 9,50 0,30 0,60

WR @ 0 6,00 0,30 0,00

WR (_? A 6,00 0,30 0,00

WA @ 0 4,50 ‘ ' ‘ 0,30 0,00

WA I) g 4,00 0,30 0,00

WR 1; 0 _ 10,00 0,30 0,00)3

WR 1: & 10,00 0,30 0,00)3

WR 11 Ä/5_>\_ 10,00 0,30 0,00)3

un 11 g 10,00 0, 304 0,00)3

ma @ o 10,00 0.30 0,00

WR @ A 10,00 0.30 0,00

WA 11 o 11,00 K.F.)2 _ K.F.)z

WA @ o 10,00 0,30 0,00

wm 111 g 12,50 K.F.)z 0,00

WR IV A 15,00 K.F.)2 0,00

wa „w g 15,00 K.F.)2 o‚oo

WR VIII 9 24,00 K.F.)z 1,20

WA xxx 9 35,00 x<.F.)2 1,20 
)1= gemesaen über neue Höhenlage der Fahrbahn-

krone der angrenzenden geplanten Erschlie—
ßungsstraße.

2 .
) = keine Festsetzung.

) = sofern es sich um Gebäude mit & Vollga—

schossen handelt-
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Flächen für Stellplätze und Garagen

Diese sind im Bebauungsplan besonders daréestellt;

Baugrundstücke für den Gemeinbedarf

Diese öffentlichen Bedarfsflächen sind durch Begrenzungs-linion dargestellt und bzgl. der künftigen Nutzung besondersgekennzeichnet.
Der Bebauung des Schul— und des Kirchengrundstücks soll einöffentlicher Bauwcttbewerb vorausgehen, durch die die Größe,die Stellung und die Gestaltung der Gebäude geklärt und fest-gelegt werden soll,

Die überwiegend für die Bebauung mit Familienheimen vorgesehe-nen Flächen__.__________

Nachstehend aufgeführte Baugebiete sind nur für den Bau vonFamilienheimen vorgesehen:

WR 1 0, WR @ 0, WR @ {o\WR n o, WR 11 &, NR 11 A ‚
WR II 9, WR @ o und WR .

Die Verkehrsflächen______________________

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind durch Begrenzungsliniendargestellt. Auf ihren Achsen sind die geplanten Höhenlageneingetragen.
9

Die privaten Verkehrsflächen sind durch Zeichnung und Farbeebenfalls dargestellt.

Die Flächen für Versorgungsanlagcn

Die Flächen bzw. Baugrundstücke für Versorgungsanlagen
sind durch Begrenzungslinien dargestellt und bzgl. ihrer
künftigen Nutzung darüber hinaus noch besonders gekenn-
zeichnet.

Die Grünflächen wie Parkanlagen, Sport— und Spielplätze

Die öffentlichen Grünflächen sind durch Begrenzungslinien
dargestellt und bzgl. der künftigen Nutzung darüber hinaus.
ebenfalls besonders gekennzeichnet.
Die öffentlichen Spielplätze sind für Kinder im Alter Von
7 - 12 Jahren einzurichten. Die Schulsportanlage ist so
einzurichtefi, daß sie in der Unterrichtsfreien Zeit den
Jugendlichen im Alter von 13 - 17 Jahren als Spielfläche
zur Verfügung gestellt werden kann. Die Schaffung der
o. g. öffentlichen Spielplätze entbindet die Bauherren
von Geschoßwohnungen bzw. Gebäuden'mit mehr als 2 Woh-
nungen nicht davon, auf ihren Grundstücken Spielplätzefür Kleinkinder zu erstellen.

Geh-‚ Fahr— und Leitungsrechte

Die mit Gehh, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der An—‚
'licger bzw. der Erschließungsträger zu belastenden Flächen
sind besonders dargestellt.

_15_
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p. Flächen für Gemeinschaftsstellnlätzc und Gemeinschaftsgprngen

Auch diese Flächen sind im Bebauungsplan besonders dargestellt.Gemeinschaitsgaragen, bei denen im Bebauungsplan eine anliegen-
de Fläche mit Ra.-Ke.—G., d. h. Rampe zur Kollergarage, be—
zeichnet ist, kann das Kellergeschoß ebenfalls als Gemein—
schaftsgarage ausgebaut werden;

q, Benflanzungen. __ „____________

le Vorgärten haben eine einheitliche Grünbepflanzung mit Ra-
Staudenl Sträuchern und Bäumen zu erhalten. Um die Über-

cht an den Straßen- bzw. Fahrbahneinmününwen sicherzustellen,
t die Bepflanzung der in‚den Sichtfeldern befindlichen Vor-

gärten so zu halten, daß die Eckübersicht gewahrt bleibt, d. h.,
daß der Bewuchs die Höhe von 0,90 m)1 nicht übersteigt.

: Für die Größe der Sichtfelder an den Straßeneinmündungen sind
Katheden von'je 25,00 m an den Straßenachsen gemessen, zu
Grunde zu legen.

, )1 Gemessen über Oberkante Gehweg der angrenzenden geplanten
Straßen.

r. Bindunqen für die Erhaltuna von Sträuchern und Bäumen

Der in den öffentlichen Grünflächen und in den nicht überhau-
baren Grundstücksflächen liegende Strauch- und Baumbestand
ist zu erhalten.

'

5. Gestaltung der Gebäude

 

Baugebiet Festsetzungen bzgl. der Gestaltung der
Gebäude

WS (:> 0 Dachform: Satteldach
Dachneigung: 40° bis 48°
Dachausbauten: ‚ Dürfen nur auf der Südwest-(:/ ' “' ‘ bzw. Südostseite der

Dächer erfolgen.
\ Dacheindeckung: dunkelbraune Falzziegel '' Einfriedigung: Hier ist sich in Art und

Höhe den bereits bestehen—
den Vorgarteneinfriedigun—
gen der Nachbarn anzupassen.
 

 
WS (£) [CX Buchform: . Satteldach

Dachneigung: 40° bis 48°
Dachausbauten: Dürfen nur auf der Südost-

4 bzw. Südwestseite der Dächer
erfolgen.

Ducheindeckung: dunkelbraune Falzziegel
Einfriedigung: Hier ist sich in der Art

und Höhe den bereits be—
stehenden Vorgarteneinfrie—
digungen der Nachbarn anzu—
passen.
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Baugebiet Festsetzungen bzgl. der Gestaltung der
Gebäude

YS (:> /éä\ Dachform: )
___ Dachneigung; ) Dieses hat sich nach dem

Dachausbauten: ) vorhandenen Bestand der
Dacheindcckung: ) Nachbargcbäude zu richten.
Einfriedigung: )

WR I o Dachform: Satteldach
Dachneigung: 35° bis 45°
Dachausbauten: « keine
Dacheindeckung: ' dunkelbraune Falzziegel
Einfriedigung: Diese sind zu den öffentli—

chen Verkehrs— und Grünflä-
chen mit dunkelbraunen, 0,90 m
hohen Spriegel- bzw. Jäger—
zäunen unmittelbar hinter
den Begrenzungslinien vor—

\
zunehmen.

WR (ä) c Dachiorm: keine Festsetzung
Dachneigung: max. 25°
Dachausbauten: keine

‚ Dacheindeckung; keine Festsetzung
Einfriedigung: Diese sind zu den privaten

und öffentlichen Verkehrs-
'und Grünflächen mit dun—
kelbraunen, 0,90 m hohen
Spriegel- bzw. Jägerzäunen
unmittelbar hinter den Be-
grgnzungslinien vorzunehmen.
Zur Planstraße "A" sind die\
Grundstücke bis auf die*
Einmündüngen der privaten
Wohnwege tür- und torlos

“„
‘ einzufriedigen.

WR (3) 123 Dachform: keine Festsetzung
Dachneigung: max. 25°
Dachausbauten: keine
Dacheindeckung: keine Festsetzung
Einfriedigung:l Die Vorgärten dürfen nur

durch max. 0,50 m hohe,
_ lebende Hecken, während
die übrigen Grundstücks—

,
grenzen nur durch dunkel—

braune, 0,90 m hohe Sprie-
„ Vgel— bzw. Jägerzäune unmit-

telbar hinter den Begren—
zungslinien eingefriedigt

werden.
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Festsetzungen'bäüI.

Gebäude

der Gestaltung der

 

WA (E) o

 

WR II a

 

Dachfarm: Pultdach
Dachneigung: 0° bis 5°
Dachausbauten: keine
Dacheindeckung: keine Festsetzung
Einfriedigung: Zur Planstraßc "B“ darf

das Grundstück nicht ein-

gefricdigt werden. Alle

übrigen Einfriedigungen
sind mit dunkelbraunen,
0,90 m hohen Sptiegel- bzw.
Jägerzäunen unmittelbar
hinter den Begrenzungsli—
nien vorzunehmen.

Dachform: Flachdach
Dachneigunr: max. 5°
Dachausbautcn: keine
Dacheindeckung:

Einfriedigung:
keine Festsetzung

Diese hat sich nach der_
geplanten Einfriedigung

‘ der benachbarten Bau-

grundstücke zu richten.
 

Dachform:

Dachneigung:

Dachausbauten:

Dacheindeckung:

Einfriedigung: v
v
v
v
v

Dieses_hät sich nach dem
vorhandenen Bestand der

Nachbargebäude zu richten.

 

Duthorm:

Dachneigung:

Dachausbauten:

Dacheindeckung:

Einfriedigung:

Satteldach
max. 30°

'keine Festsetzung

keine Festsetzung

Die Vorgärten dürfen nur

durch max. 0,50 m hohe, le-

bende Hecken, während die
übrigen Grundstücksgrenzen
nur durch dunkelbraune,
0,90 m hohe Spriegel- bzw.

‚Jägersäune unmittelbar hin—
ter den Begrenzungslinien

eingefriedigt werden.
  - 19 _
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Baugebiet Festsetzungén bzgl. der Gestaltung der

Gebäude

WR II Da'chform: ‚-Satteldach _. ‚„

Dachneigung: max. 30°
Dachausbauuen: keine Festsetzung

Dacheindeckung: keine Festsetzung

Einfriedigung: Die Vorgärten dürfen nür

durch max. 0,50 m hohe, le-
bende Hecken, während die
übrigen Grunstücksgrenzen

nur durch dunkelbraune,
0,90 m hohe Spriegel- bzw.

Jägerzäune unmittelbar hin-

ter den Begrenzungslinien

eingefriedigt werden.

WR II 9 Daehform: Satteldach

Dachneigungä max. 30°
Dachausbäuten: keine Festsetzung
Dacheindeckung: keine Festsetzung

Einfriedigung: Die Vorgärten dürfen nur

durch max. 0,50 m hohe.
lebende Hecken, während die
übrigen Grundstücksgrenzen

nur durch dunkelbraune, 0,90 m
hohe Spriegel— bzw. Jägerzäune

unmittelbar hinter den Begren—

zungslinien eingefriedigt wer—

den. '

WR @ o Buchform: Satte1dach

„ 3Dachneigungz 25° bis 300
dmÄkbflbachausbauten keine

Dacheindeckung: braune Faliziegel
Einfriedigung: Diese sind zu den öffentli-

chen Verkehrsflächen mit

dunkelbraunen. 0,90 m hohen

Spriegel— bzw. Jägerzäunen
unmittelbar hinter den Be-
grenzungslinien vorzunehmen.

WR @ Dachferm: Sätteldach
" “ Dachneigung: 25° biS 3°°

(‚Äbg5’u.u‚/Ä£M —Derchälrsbzauten: keine -.

Dacheindeckung: braune Falzziegel

Einfriedigung: Diese sind zu den öffentli-

chen Verkehrsflächen mitdun—

. kalbraunen, 0,90 m hohen

Spriegel— bzw. Jägerzäunen

unmittelbar hinter den Be-
.grenzungslinien vorzunehmen.
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sestsetzungén bzgl.

 

 

 

Baugebiet “ der Gestaltung der
Gebäude

WA II 0 Dachforn: )
Dachneigungz' ) Dieses hat sich nach demDachausbauten: ) vorhandenen Bestand der
Dacheindeckung: ) Nachbargebäude zu richten.Einfriedigung: )

WA @}> 0 Dachform: Satteldach
Dachneigung: 25° bis 30°
Dachausbauten: keine
Dacheindeckung: braune Falzziegel
Einfriedigung: Die Vorgärten dürfen nur durch

max. 0,50 m hohe, lebende
Hecken, während die übrigen
Grundstücksgrenzen nur durch
dunkelbraune, 0,90 m hohe
Spriegel- bzw. Jägerzäune un—
mittelbar hinter den Begrenzungs—
linien eingefriedigt werden.

WR III 9 Dachform: Satteldach
Dachneigung: max. 30°
Dachausbauten: keine
Dacheindeckungz
Einfriedigung:

braune Falzziegel
Die Vorgärten dürfen nur durch
max. 0,50 m hohe, lebende
Hecken, während die übrigen
Grundstücksgrenzen nur durch
dunkelbraune, 0,90 m hohe
Spriegel— bzw. Jägerzäune un-
mittelbar hinter den Begren—
zungslinien eingefriedigt wer—
den.

   Dachform:

Dachneigung:

Dachausbauten:

Dacheindeckung:

Einfriedigung:

 

Satteldach

max. 30°
keine

braune Falzziegel

Diese sind zu den öffentlichen
Verkehrs- und Grünflächen mit
dunkelbraunen, 0,90 m hohen
Spriegel— bzw. Jägerzäunen
unmätelbar hinter den Begren-
zungslinien vorzunehmen.
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- 21 _

Festsetzungen bzgl.
Gebäude

der Gestaltung der

 

‘.IR IV 9

" WR VIII 9

„?>

wa XII 9

\
»

_4

?\„ -

Garagen und
- Gemainsehafts—

Garagen

Satteldach

 

Einfriedigung:

Dachform:
Dachneigung: max. 30°
Dachausbauten: keine
Dacheindeckung: braune Falzziegel
Einfriedigung: Diese sind zu den öfentlichen

Verkehrs— und Grünflächen mit
dunkelbraunen, 0,90 m hohen
Spfiegel— bzw. Jägerzäunen un-
mittelbar hinter den Begren-
zungslinien vorzunehmen.

Backform: Flachdach
Dachneigung: max. 5°
Dachausbauten: keine
Dacheindeckung: keine Festsetzung

Diese sind zu den öffentlichen
Verkéhrs— und Grünflächen mit
dunkelbraunen, 0 ‚90 m hohen
Spriegel- bzw. Jägerzäunen un-
mittelbar hinter den Begren-

-zungslinien vorzunehmen.
 

 

Dacheindeckung:
Einfriedigung:

Dachform: _ Flachdach
Dachneigung: max. 5°
Dachausbauten: keine
Dacheindeckung: keine Festsetzung
Einfriedigung: Diese sind zu den öffentlichen

Verkehrsflächen mit dunkelbrau-
nen, 0 ‚90 m hohen Spriegel- bzw.
Jägerzäunen unmittelbar hinter
den Begrenzungslinien vorzü-
nehmen.

Dachform: Flachdgch
Dachneigungi ““““ ‘ max. 5°
Dachausbautenz keine

keine Festsetzung
Diese hat sich nach der geplan—
ten‘£infriedigung dar benach—
barten Baugrundstücke zu
richten.
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(2)

Festsetzungen nach anderen gesetzlichen Vorschriften
Die nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffenen Fest-setzungen sind in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommenworden.

Allgemeines___„__

Hinsichtlich der Schutzmaßnahmen gegen eine Vorseuchung desGrundwassers durch Flüssigkei„en (Oel, Benzin etc;) wirdmit besonderem Nachdruck auf folgende Vorschriften und Ver-ordnungen hingewiesen:

 

Technische Verordnung über brennbare Flüssigkeiten —TVbF-und allgemeine Verwaltungsvorschrift zur TVbF vom 10. Sep—tember 1964 (BGBl. I S. 717),
Richtlinien für Lagorbehälter aus Stahl für flüssigeBrennstoffe und das Normblatt DIN 6608 vom 1. Juni 1959(M81. NW s. 1286),
und die Heizölbehälterverordnung vom 23. März 1961(eva. NW s. 171).

Sämtliche Schornsteine der Häuser, welche weniger als 75,00 mnördlich von der Achse der Flugplatzstraße entfernt sind,müssen mit Funkenfängern versehen werden. '
Verstöße gegen die gemäß $ 103 Bau0 NW im Bebauungsplan auf—genommenen Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicherAnlagen Werden gemäß 5 101 (1) Bau0 NW als Ordnungswidrig-keit geahndet.

'

einem Eigentümerverzeichnis.

Neben den unter I., II und III genannten Planbestandteilenenthält die Satzung eine Begründung zum Bebauungsplan ein—schließlich einer Kostenschätzung.

5 3

Inkrafttreten

Die Satzung (Bebauungsplan) wird gemäß 5 12 des Bundeshau-gesetzes mit der Bekanntmachung der Genehmigung sowie Ortund Zeit der Auslegung des Bebauungsplanes rechtsverbind-lich.

Senna I, den 29. September 1965

gez. Stelbrink gez. Wisboreit

Bürgermeister

gez. Langa-

Schriftführer 


